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Beantwortung der Anfrage EAF-0128/2018 

Sehr geehrte Frau M., 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
Zu 1. 
Derzeit erfolgt der Rückbau der Balkonanlage, da diese nicht mehr standsicher war und 
somit das Gemeinwohl gefährdete (Besucher des Objektes und Nutzer der davor 
verlaufenden öff. Straße). Der Balkon wird demontiert und auf einem stadteigenen 
Grundstück gelagert (Heinrichstraße).  
Des Weiteren gibt es Planungen zur Instandsetzung der Terrassenmauer im Garten, da hier 
keine ausreichende Absturzsicherung gegeben ist (keine Brüstung, Absturzhöhe teilweise 
mehr als 3,0 m). . 
 
Zu 2.  
Im Haushaltssicherungskonzept, welches Bestandteil des Haushaltsentwurfes 2018 ist, 
wurde die Maßnahme zur Prüfung für das Haushaltsjahr 2019 aufgenommen. Ein Verkauf 
der Reuter- Villa ist für 2018 nicht geplant. Ziel ist der Erhalt des Standortes mit einem 
Museum in öffentlicher Hand als Erinnerungsort an Fritz Reuter. 
 
Zu 3. 
Die Aufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege werden von der Stadt gemäß § 
22 Abs. 3 Thüringer Denkmalschutzgesetz im übertragenen Wirkungskreis erfüllt. 
Dementsprechend kann eine Beantwortung der Frage gemäß § 18 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Eisenach nicht erfolgen. 
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Zu 4. 
Seitens der Stadt wurden fristgerecht entsprechende Fördermittelanträge gestellt. Für das 
Förderjahr 2017 wurden durch das Thür. Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
20.000,- € für den historischen Ziergarten und 26.250,- € für den Rückbau des Balkons 
bewilligt. Für das Förderjahr 2018 wurden erneut zwei Fördermittelantrage gestellt 
(Stützmauer Garten und Wiederaufbau Balkon), Bescheide sind noch ausstehend. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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